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Liebe Leserinnen,
liebe Leser.

Es ist uns eine Freude, Ihnen heute
unsere bereits einundzwanzigste Kanz-

leizeitschrift vorstellen zu dürfen.

Das Steuerrecht entwickelt sich stetig weiter. 
Uns liegt viel daran, Sie aktuell und anschaulich 
zu informieren. Wir haben daher wichtige
Änderungen und Informationen aus dem
Bereich Steuern, Recht und Wirtschaft für Sie 
zusammengestellt.

Gleichwohl wollen wir Ihnen auch Neuigkeiten 
aus unserem Kanzleialltag nicht vorenthalten.

Bei Fragen zu den angesprochenen Themen 
sind wir gerne persönlich für Sie da.

Herzliche Grüße und viel Freude beim Lesen,
Ihr Steuerberater

Christian Walczak
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(07) Vgl. Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetz (EWSG) vom 
15.11.2022 (BGBl 2022 I S. 2051 ff.)
(08) Vgl. Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetz (EWPBG) 
vom 20.12.2022 (BGBl 2022 I S. 2894).
(09) Siehe §§ 123 bis 126 EStG. sowie Informationsbrief 
Februar 2023 Nr. 8.
(10) Vgl. Art. 19 i. V. m. Art. 36 Abs. 2 Kreditzweitmarktförde-
rungsgesetz (BGBl 2023 I Nr. 411).

01
Besteuerung
der sog. Dezemberhilfe 2022

Zur finanziellen Entlastung 
der privaten Haushalte von 

den infolge des Ukraine-Krie-
ges stark gestiegenen Ener-
giekosten hatte der Bund u. a. 
die Kosten für den Abschlag 
Dezember 2022 für Gas- und 
Wärmelieferungen übernom-
men.7

Dabei handelte es sich um eine 
einmalige Zahlung, um den 
Zeitraum bis zum Inkrafttreten 
der Gas-Wärmepreisbremse8 
ab März 2023 (mit rückwirken-
der Geltung ab Januar 2023) 
zu überbrücken.

Um den sozialen Ausgleich 
sicherzustellen, hatte der Ge-
setzgeber die Versteuerung 
dieser Entlastungszahlung für 
Privatpersonen vorgesehen.9 

Nach einer aktuellen Geset-
zesänderung entfällt diese Be-
steuerung der Dezemberhilfe 
2022 nunmehr ersatzlos.10
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Die bis zum 31.12.2023 be-
fristete Absenkung des 

Umsatzsteuersatzes auf 7 
% für Speisen bei Restau-
rant- und Verpflegungsdienst-
leistungen11 wurde entgegen 
einiger Ankündigungen nicht 
verlängert. Das bedeutet, dass 
ab 01.01.2024 auf diese Um-
sätze wieder der allgemeine 
Umsatzsteuersatz von 19 % 
anzuwenden ist.

Zur Vermeidung von Über-
gangsschwierigkeiten lässt 
die Finanzverwaltung zu, dass 
auf Restaurant- und Verpfle-
gungsdienstleistungen, die in 
der Silvesternacht nach 24:00 
Uhr ausgeführt wurden, noch 
der zuvor geltende ermäßigte 
Steuersatz von 7 % angewen-
det wird.12

03
Schenkung
bei Pflege als Gegen-
leistung

Für die Ermittlung der Schen-
kungsteuer wird der Wert 

einer vom Beschenkten über-
nommenen Belastung vom 
Wert der Schenkung abgezo-
gen. Als eine solche Belastung 
wird auch die mit der Schen-
kung verbundene Verpflich-
tung angesehen, den Schen-
ker im Bedarfsfall zu pflegen.

Ein Abzug kommt allerdings 

erst in Betracht, wenn der Pfle-
gefall eingetreten ist. Gegebe-
nenfalls ist dann eine bereits 
erfolgte Schenkungsteuerfest-
setzung nachträglich unter Ab-
zug der Pflegebelastung zu 
ändern.

Der Abzug der Pflegebelas-
tung erfolgt mit dem sog. Ka-
pitalwert, wobei alle Umstände 
des Einzelfalls zu berücksichti-

02
Wieder 19%
Umsatzsteuer auf
Restaurantdienstleis-
tungen

gen sind.13

Auszugehen ist dabei von dem 
Mindestentgelt für Pflegehilfs-
kräfte nach der jeweils gültigen 
Fassung der Pflegearbeitsbe-
dingungenverordnung, wobei 
aus Vereinfachungsgründen 
insgesamt der Stundensatz 
anzuwenden sein soll, der zum 
Zeitpunkt der Schenkung gilt.14

(Beispiel hierzu in der Anlage)
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(11) Siehe § 12 Abs. 2 Nr. 15 UStG.
(12) Vgl. BMF-Schreiben vom 21.12.2023 – III C 2 – S 7220/22/10001; Getränke sind hiervon nicht betroffen.
(13) Vgl. H E 7.4 (1) „Übernommene Pflegeleistungen als Gegenleistung“ ErbStH 2019.
(14) Seit dem 01.12.2023: 14,15 €/Stunde; ab dem 01.05.2024: 15,50 €/Stunde; ab dem 01.07.2025: 16,10 €/Stunde (siehe aktuell § 2 6. Pflege-ArbbV vom 28.11.2023 –BGBl 2023 I Nr. 336).



04
Vermietung
von Luxusimmobilien als „Liebhaberei“

09   Tunal Steuerberatungsgesellschaft mbH



(16) Zu den Folgen einer verbilligten Vermietung siehe § 21 Abs.2EStGsowie Informationsbrief Januar 2024 Nr. 3. 12/22.
(17) BFH-Urteil vom 20.06.2023 IX R 17/21.

gelmäßig auch entsprechende 
Verluste steuerlich geltend ge-
macht werden.

Bei anhaltenden Verlusten 
ist Voraussetzung, dass der 
Einkunftserzielende nachwei-
sen kann, dass die Tätigkeit 
mit der Absicht erfolgt, einen 
finanziellen (Gesamt-)Über-
schuss daraus zu erzielen. 
Kann dieser Nachweis nicht 
erbracht werden, können die 
entsprechenden Verluste nicht 
mit anderen positiven Einkünf-
ten verrechnet werden, weil 
insgesamt sog. Liebhaberei 
angenommen wird.

Eine Besonderheit gilt bei ei-
ner auf Dauer angelegten Ver-
mietung einer Wohnung.

In diesen Fällen ist nach stän-
diger Rechtsprechung die Ein-
kunftserzielungsabsicht typi-
scherweise zu vermuten; diese 
wird regelmäßig auch nicht 
geprüft. Verluste können in 
diesem Fall (uneingeschränkt) 
geltend gemacht werden.16

Eine Ausnahme gilt nach stän-
diger Rechtsprechung jedoch, 
wenn aufwendig gestaltete 
oder ausgestattete Objekte (z. 
B. bei einer Größe von mehr 
als 250 m2 Wohnfläche oder 
mit einer Schwimmhalle) ver-
mietet werden.

In einer aktuellen Entschei-
dung hat der Bundesfinanz-
hof17 bestätigt, dass nicht 
automatisch von einer steuer-
baren Tätigkeit ausgegangen 
werden kann, da es sich inso-
weit um Objekte handelt, bei 
denen die Marktmiete den be-
sonderen Wohnwert nicht an-

gemessen widerspiegelt und 
die sich aufgrund der mit ihnen 
verbundenen Kosten oftmals 
auch nicht kostendeckend 
vermieten lassen.

Somit ist bei entsprechenden 
Objekten regelmäßig nach-
zuweisen, dass über einen 
30-jährigen Prognosezeit-
raum ein positives Ergebnis 
erwirtschaftet werden kann.

05
Aktuelle
Gewerbesteuersätze

Wird eine Tätigkeit aus-
geübt, deren Einkünfte 

der Einkommensteuer unter-
liegen, können neben den Ge-
winnen oder Überschüssen re-

Die Bundesländer können 
die Höhe des Grunder-

werbsteuersatzes selbst be-
stimmen. Die Tabelle in der 
Anlage gibt hierzu einen Über-
blick über die aktuellen Steu-
ersätze.

Der Grunderwerbsteuer un-
terliegt regelmäßig der Kauf 
eines Grundstücks, eines 
Gebäudes oder einer Eigen-
tumswohnung; die Steuer wird 
unter Zugrundelegung des 
Kaufpreises des Objekts (bzw. 
der Gegenleistung) ermittelt.

Vor dem Hintergrund, dass 
sich die Grunderwerbsteuer zu 
einem erheblichen Kostenfak-
tor entwickelt hat, ist auf Fol-
gendes hinzuweisen:

• Der Grunderwerb-
steuer unterliegt der Erwerb 
eines Grundstücks einschließ-
lich seiner wesentlichen Be-
standteile; dazu gehören die 
mit dem Grundstück fest ver-
bundenen Sachen, d. h. insbe-
sondere ein Gebäude.
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(18) BFH-Urteil vom 16.09.2020 II R 49/17 (BStBl 2021 II S. 339). (19) Vgl. OFD Frankfurt vom 09.11.2022 – S 2211 – A – 12 – St 214 sowie H 7.3 „Anschaffungskosten“ EStH. (20) Siehe 
§§ 46 bis 48 UStDV. (21) Voranmeldungszeitraum ist grundsätzlich das Kalendervierteljahr, wenn die Umsatzsteuer für das vorangegangene Kalenderjahr nicht mehr als 7.500 € betragen 
hat; betrug die Umsatzsteuer 2023 nicht mehr als 1.000 €,so kommt eine Befreiung von der Pflicht zur Abgabe der Voranmeldungen durch das Finanzamt in Betracht (vgl. im Einzelnen § 
18Abs.2UStG). (22) Siehe § 8 Abs. 1a umd 1b Sozialgesetzbuch IV; die Geringfügigkeitsgrenze ist an die Entwicklung des Mindestlohns gekoppelt und betrug im Jahr 2023 520 €, seit dem 
01.01.2024 538 €. (23) Vgl. § 28a Abs. 7 und 8 Sozialgesetzbuch IV. (24) Siehe § 10 Abs. 1 Satz 1 DEÜV. (25) Siehe § 28a Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 Buchst. f Sozialgesetzbuch IV. (26) Siehe § 8 
Abs. 2 Satz 2 i. V. m. § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG.
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Bewegliche Sachen (sog. Zu-
behör), die zwar wirtschaftlich 
dem Erwerbsgegenstand die-
nen – wie z. B. das Inventar 
–, zählen dagegen nicht zum 
Grundstück und damit nicht 
zur Bemessungsgrundlage für 
die Grunderwerbsteuer. Hier-
unter fallen z. B. mitveräußerte 
Einrichtungsgegenstände wie 
Möbel, Küchenausstattung 
oder eine abnehmbare Marki-
se. Wird derartiges Inventar im 
Kaufvertrag einzeln aufgeführt 
und dafür ein gesonderter 
Preis angesetzt, kann dieser 
Wert von der grunderwerb-
steuerpflichtigen Gesamt-
gegenleistung abgezogen 
werden. Zu beachten ist, dass 
einige Finanzbehörden einen 
realistisch geschätzten Betrag 
für das Inventar regelmäßig 
anerkennen, wenn dieser 15 
% des gesamten Kaufpreises 
nicht überschreitet.

• Wird im Zusammen-
hang mit dem Erwerb einer 
Eigentumswohnung in einer 
Wohneigentumsanlage auch 
der Anteil an einer Erhal-
tungsrücklage (früher: In-
standhaltungsrücklage) über-
nommen, kann der Kaufpreis 
als Bemessungsgrundlage für 
die Grund-erwerbsteuer nicht 
um die anteilige Erhaltungs-
rücklage gemindert werden.18

Die Finanzverwaltung19 weist 
darauf hin, dass dies keine 
Auswirkungen auf die ertrag-
steuerliche Behandlung hat: 
Der im Kaufpreis enthaltene 
Anteil für die Erhaltungsrück-
lage gehört weiterhin nicht zu 
den Anschaffungskosten der 
Wohnung; für die Ermittlung 
der Bemessungsgrundlage für 

eventuelle Abschreibungen ist 
somit von dem um die Erhal-
tungsrücklage gekürzten Kauf-
preis auszugehen.

06
Dauerfristver-
längerung
für Umsatzsteuer-
Vorauszahlungen 2024

Unternehmer, die ihre Um-
satzsteuer-Voranmeldun-

gen monatlich übermitteln, 
können eine Dauerfristverlän-
gerung für 2024 in Anspruch 
nehmen, wenn sie einen ent-
sprechenden Antrag bereits 
für 2023 gestellt hatten oder 
diesen Antrag erstmals bis 
zum 10.02.2024 stellen.

Die Voranmeldung und die 
Umsatzsteuer-Vorauszahlung 
sind dann grundsätzlich für 
Januar am 10.03., für Februar 
am 10.04. usw. fällig. Der An-
trag ist regelmäßig nach einem 
amtlich vorgeschriebenen Ver-
fahren durch Datenfernüber-
tragung an das Finanzamt zu 
übermitteln.20

Die Fristverlängerung ist davon 
abhängig, dass eine Sonder-
vorauszahlung in Höhe eines 
Elftels der Summe der Voraus-
zahlungen für 2023 angemel-
det und bis zum 10.02.2024 
entrichtet wird. Diese Sonder-
vorauszahlung wird regelmä-
ßig auf die am 10.02.2025 
fällige Vorauszahlung für De-
zember 2024 angerechnet.

Vierteljahreszahler21 brau-
chen keine Sondervorauszah-
lung zu leisten. Bei ihnen gilt 

die für ein Kalenderjahr ge-
nehmigte Fristverlängerung 
ebenfalls für die folgenden 
Kalenderjahre weiter (bis auf 
Widerruf). Vierteljahreszahler 
können einen erstmaligen An-
trag auf Fristverlängerung bis 
zum 10.04.2024 beim Finanz-
amt stellen.

Termine, die auf einen Sams-
tag, Sonntag oder gesetzli-
chen Feiertag fallen, verschie-
ben sich auf den nächsten 
Werktag (§ 108 AO).

07
Frist
für Jahresmeldungen in 
der Sozialversicherung:
15. Februar

Für alle sozialversicherungs-
pflichtigen Arbeitnehmer, 

die über den Jahreswechsel 
hinaus beschäftigt werden, 
müssen Arbeitgeber regelmä-
ßig eine Jahresmeldung an 
die zuständige Einzugsstelle 
elektronisch übermitteln. Darin 
sind u. a. der Zeitraum der Be-
schäftigung und das sozialver-
sicherungspflichtige Arbeits-
entgelt für das abgelaufene 
Jahr anzugeben.

Auch für geringfügig Be-
schäftigte (Arbeitsentgelt bis 
zur Höhe der Geringfügigkeits-
grenze22) müssen Jahresmel-
dungen an die Minijob-Zen-
trale (Knappschaft-Bahn-See) 
erstattet werden. Bei gering-
fügiger Beschäftigung in Pri-
vathaushalten gilt ein ver-
einfachtes Meldeverfahren 
(Haushaltsscheck).23
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(27) BMF vom 03.03.2022 – IV C 5 – S 2334/21/10004 
(BStBl 2022 I S. 232), Rn. 32 und Rn. 52 bis Rn. 54. (28) 
BFH-Urteil vom 04.07.2023 VIII R 29/20 (BStBl 2023 II S. 
1005). (29) FG Köln vom 20.04.2023 1 K 1234/22. (30) Az. 
des BFH: VI R 7/23.

Die Jahresmeldungen für das 
Jahr 2023 müssen spätestens 
bis zum 15.02.2024 übermit-
telt werden.24

Für gewerblich geringfügig 
Beschäftigte müssen Arbeit-
geber zusätzlich die Steuer-
nummer des Arbeitgebers, die 
Steuer-Identifikationsnummer 
des Beschäftigten und die Art 
der Besteuerung (z. B. pau-
schal oder individuell) mel-
den.25

08
PKW-Nutzung
Vo r t e i l s m i n d e r u n g 
durch
Garagen- und Stellplatz-
kosten

Wird einem Arbeitnehmer 
ein betrieblicher PKW 

auch zur privaten Nutzung 
überlassen, ist dies ein geld-
werter Vorteil, der der Einkom-
mensteuer bzw. der Lohnsteu-
er und der Sozialversicherung 
unterliegt. Der Nutzungswert 
wird pauschal nach der 1 
%-Regelung bemessen oder, 
wenn ein ordnungsgemäßes 
Fahrtenbuch geführt wird, 
nach der Fahrtenbuchmetho-
de.26

Die Zahlung eines Nutzungs-
entgelts oder Zuschusses zu 
den Anschaffungskosten min-
dert den geldwerten Vorteil. 
Auch selbst getragene (laufen-
de) Kfz-Kosten wirken vorteils-
mindernd und sind im Rahmen 
der 1 %-Regelung vom pau-
schalen Wert abzuziehen. Bei 
Aufwendungen für Garagen 
und Stellplätze sowie für An-
wohnerparkberechtigungen 

Neben den Kosten für eine Ab-
stellmöglichkeit am Wohnort 
können den Arbeitnehmern, 
insbesondere in Ballungsge-
bieten, auch Kosten für einen 
Stellplatz in der Nähe ihrer 
ersten Tätigkeitsstätte ent-
stehen. Das Finanzgericht 
Köln29 hat hierzu entschie-
den, dass in diesem Fall eine 
arbeitsvertragliche Verpflich-
tung nicht erforderlich ist. Es 
ließ die Kosten zum Abzug zu, 
da diese aufgrund der proble-
matischen Parksituation am 
Arbeitsort zwangsläufig seien.
Das Verfahren ist inzwischen 
beim Bundesfinanzhof anhän-
gig.30

Es bleibt abzuwarten, ob das 
Urteil des Finanzgerichts be-

gilt das nach Auffassung der 
Finanzverwaltung nur, wenn 
der Arbeitnehmer zur Kos-
tentragung arbeitsvertraglich 
oder aufgrund einer anderen 
arbeits- oder dienstrechtlichen 
Rechtsgrundlage verpflichtet 
wurde.27

Entsprechend hat auch der 
Bundesfinanzhof28 in einem 
aktuellen Urteil entschieden, 
dass selbst getragene Gara-
genkosten (hier: am Wohn-
ort) bei der 1 %-Regelung nur 
dann vorteilsmindernd zu be-
rücksichtigen sind, wenn der 
Arbeitgeber den Arbeitnehmer 
durch eine Vereinbarung ver-
pflichtetet hat, den PKW in 
einer Garage unterzustellen.



09
Lohnsteuer
Lohnsteuerbescheini-
gungen 2023

Bis Ende Februar 2024 hat 
der Arbeitgeber nach den 

Eintragungen im Lohnkonto 
die Lohnsteuerbescheinigung 
2023 elektronisch zu erstellen
und die erforderlichen Daten in 
einem amtlich vorgeschriebe-
nen Verfahren nach Maßgabe 
des § 93c AO an die Finanz-
verwaltung zu übermitteln (§ 
41b Abs. 1 EStG).

Dem Arbeitnehmer ist ein Aus-
druck der übermittelten Daten 
auszuhändigen oder elektro-
nisch bereitzustellen.

Eine Lohnsteuerbescheini-
gung ist regelmäßig nicht er-
forderlich bei Arbeitnehmern, 
für die der Arbeitgeber die 
Lohnsteuer ausschließlich 
pauschal (§§ 40 bis 40b EStG) 
erhoben hat.31

(15) Anlage zum BMF-Schreiben vom 01.12.2023 – IV D 4 –S 3104/19/10001 (BStBl 2023 I S. 2044).
(31) Siehe dazu BMF-Schreiben vom 09.09.2019 – IV C 5 – S 2378/19/10002 (BStBl 2019 I S. 911) sowie das BMF-Schreiben vom 08.09.2022 – IV C 5 –S 2533/19/10030 (BStBl 2022 I S. 
1397) mit amtlich vorgeschriebenem Muster.

Seite 8 Punkt 03, Schenkung

Seite 10 Punkt 05, Grunderwerbsteuersätze

Anlage
Ausgabe 21 zu den Punkten 03 und 05
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